
1650 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

5. 6. 1975 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXX:XXXXXXX, 
mit dem die Kunsthodtsdtulordnung ge­

ändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Kunsthochschulordnung, BGBl. Nr. 70/ 
1971, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 252/1973 wird wie folgt geändert: 

Im §. 3 hat am Ende der Z. 8 an die Stelle des 
Punktes ,ein Strichpunkt zu treten. Folgende Z. 9 
ist anzufügen: 

,,9. Kunsterziehung." 

Artikel II 

1. Zur Besorgung der in Z. 5 angeführten 
Aufgaben ist an der Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst "Mozarteum" in Salzburg ein 
Berufungskollegium zu bilden. Dem Berufungs­
kollegium gehören mit Sitz und Stimme an: 

a) Der Rektor der Hochschule für Musik 
und darstellende Kunst "Mozarteum" m 
Salzburg als Vorsitzender; 

b) zwei weitere Hochschulprofessore~ der in 
lit. a genannten Hochschule, die vom 
Gesamtkollegium namhaft zu machen sind; 

c) je zwei Hochschulprofessoren 'der Akademie 
der bildenden Künste in Wien, der Hoch­
schule für angewandte Kunst in Wien und 
der Hochschule für künstlerische und indu­
strielle Gestaltung in Linz, die von der 
obersten akademischen Behörde dieser 
Hochschulen namhaft zu machen sind; 

d) zwei Universitätsprofessoren der Philoso­
phischen Fakultät der Universität Salzburg, 
die vom Professorenkollegium namhaft zu 
machen sind; 

e) zwei Vertreter aus dem Kreise der Hoch­
schulassistenten, der Bundeslehrer, der Ver­
tragslehrer oder der Lehrbeauftragten an 
der Akademie der. bildenden Künste in 
Wien, an der Hochschule für angewandte 
Kunst in Wien oder an der Hochschule für 

künstlerische und industrielle Gestaltung 
in Linz, die vom Zentralausschuß ftr die 
Hochschullehrer namhaft zu machen sind; 

f). zwei Vertreter der Studierenden, die vom 
Zentralausschuß der österreichischen Hoch­
schülerschaft namhaft zu machen sind. Es 
können nur ordentliche Studierende öster­
reichischer Staatsbürgerschaft, die seit mehr 
als zwei Semestern an einer der in lit; e 
genannten Hochschulen inskribiert sind, 
namhaft gemacht werden. 

2. Die in Z. 1 lit. b bis f erwähnten Vertreter 
sind innerhalb von zwei Wochen nach dem IIi­
krafttreten des Art. II dieses Bundesgesetzes dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
namhaft zu machen und von diesem innerhalb 
von weiteren zwei Wochen zu Mitgliedern des 
Berufungskollegiums zu bestellen. 

3. Wird die fristgerechte Namhaftmachung 
von Mitgliedern des Berufungsköllegiums von 
einem gemäß :Z. 1 lit. b bis f hiezu berufenen 
Organ unterlassen, so hat der Bun'desminister für 
Wissenschaft und Forschung innerhalb von vier 
Wochen nach dem Inkrafttreten des Art. II dieses 
Bundesgesetzes die Bestellung vorzunehmen. 

4. An den Beratungen des Berufungskollegiums 
hat der Rektoratsdirektor der Hochschule für 
Musik und darstellende Kunst "Mozarteum" m 
Salzburg ohne Stimmrecht teilzunehmen. 

5. Dem Berufungskollegium obliegt: 

a) die Ausschreibung der im Bundesfinanz­
gesetz für das Jahr 1975 für die Abteilung 
Kunsterziehung der Hochschule für Musik 
und darstellende Kunst "Mozarteum" in 
Salzburg vorgesehenen Dienstposten von 
Hochschulprofessoren sowie die Durchfüh­
rung des Berufungsvedahrens. Die Bestim­
mungen der §§ 10 und 11 des Kunsthoch­
schul-Organisations gesetzes, BGBl. Nr. 54/ 
1970, sind mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß an die Stelle der in diesen Bestimmun­
gen genannten akademischen Behörden das 
Berufungskollegium zu treten hat; 
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2 1650 der Beilagen 

h ) die 'Erstattung v.on Vobchlägen 'für. dIe' Orgaulsationsgesetzes'können ,auch' , ordentliChe 
Erteihing von Lehraufträgen an der 'Abtei- Studierende österreichischer Stäätsbürgeiscliaft, 
lung Kunsterziehung. Die Bestimmungen die an der Abteilung Kunsterziehung im ersten 
des § 12 Abs. 1, 2 und 6 des Kunsthoch- Semester inskri'biert sind, in das Wahlkollegium 
schul-Organisationsgesetzes sin'd mit der entsendet werden. 
Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle des 9. Die Wahlen von Vertretern gemäß § 26 
Abteilungskollegiums das Berufungskolle- Abs. 4 und 5 des Kunsthochschul-Organisations­
gium zu treten hat; gesetzes sowie die Entsendung von Vertretern der 

c) die Besorgung der Angelegenheiten gemäß Studierenden gemäß § 26 Abs. 7 des Kunsthoch­
§ 28 lit. a, b, f, mund n des Kunsthoch- schul-Organisations gesetzes sind bis längstens 
schul-Organisationsgesetzes. , 29~ Feber 1976. durchzuführen. Abweichend von 

6. Das Berufungskollegium ,ist v~m VorsitzeiI~: der Bestimmung des § 26 Abs. 7 des Kunsthoch­
den unverzüglich nach Bestellung der in Z. 1 schul-Organisations gesetzes können auch ordent­
lit. b bis f angeführten Mitglieder, längstens aber liche Studierende österreichischer Staatsbürger­
innerhalb von se'chs' Wochen nach dem Inkraft- schaft, die an dei Abteilung Kunsterziehung im 
treteri des' Art. II dieses Bundesgesetzes zur ersten' Semester inskribiert sind, in das· Abtei" 
ersten Sitzung einztib~iufen. Zu eine~' Beschluß lungskollegium entsendet werden. 
des Berufungskollegillms ist die AnweseI).heit von 10. Mit dem Zusammentritt des Abteilungs­
mindestensder Hälfte der Mitglieder erforder- kollegiums der Abteilung Kuns'tetziehüng zu 
lich. Ein Aptrag ist angenommen, wenn mehr seiner ersten Sitzung enden die in Z. 5 ange­
als die, Hälfte der anwesenden Mitglieder für führten Funktionen des Berufungskollegiums. 
den Antrag gestimmt hat. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

,7. Bei Verhinderung' des Vorsitzenden wird 
dieser von dem an Jahren ältesten Mitglied des 
Berufungskollegiums aus dem Kreise der Hoch­
schulprofessoren vertreten. , 

8. DieWahI des Abteilungsleiters der Abtei­
lung Kunsterziehung hat bis längstens 15. Feber 
1976 zu erfolgen. Abweichend von der Bestim­
mung des § 23 Abs. 3 des Kunsthochschul-

Artikel III 

1. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Oktober 
1975, hinsichtlich seines Art. II Z. 1 bis 7. jedoch 
mit dem auf seine Kundmachung folgenden Tage 
in Kraft. 

2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung betraut. 
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1650 der Beilagen 3 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil zahl der derzeit besmäftigten 456 ungeprüften 
Lehrer und der oben angeführten 252 Lehrer. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht die Er- I' • Z hl 350 L h a so eme a von e rern angenommen 
rimtung einer Abteilung für Kunsterziehung an werden. 
der Homsmule für Musik und 'darstellende Kunst 
"Mozarteum" in Salz burg vor.' In dieser Abtei- Für die Ermittlung des Nachholbedarfes sind 
lung sollen die Studienrimtungen Bildnerische neben den ungeprüften Lehrern noch zwei 
Erziehung (Lehramt an höheren Smulen), Werk- weitere Faktoren maßgebend, nämlich die Zahl 
erziehung (Lehramt an höheren Smulen) sowie der Unterrichtsstun'den, die in Form von Mehr­
Textiles Gestalten und Werken (Lehramt an: dienstleistungen abgehalten werden, und jene 
höheren Smulen) zusammengefaßt werden. Stunden, die in Ermangelung jeglicher Lehrer in 

den Fämerrt Bildnerische Erziehung sowie Hand-
Für die Schaffung der erwähnten Studienmög- arbeit _ Werkerziehung überhaupt entfallen. ' 

lichkeiten inSalzburg sprechen folgende Gründe: 
Der Bedarf an Lehrern für höhere Smulen ist Nach der oben angeführten Ermittlung wer-

auf dem Sektor der Kunsterziehung besonders den derzeit von den geprüften Lehrern 
groß. Eine vom Bundesministerium Hir Wissen- 1591. Wochenstunden als Mehrleistungen er­
smaft und Forsmung und den Landesschulräten ,bramt. Bei voller Umrechnung auf der Basis einer 
sowie dem Stadtschulrat für Wien durmgeführte 23stüpdigen Lehrverpflichtung müßten 69 Lehrer 
Erhebung hat ergeben, daß von den an höheren zusätzlim verwendet werden, um einen völligen 
Schulen besmäftigten 943 Kllnsterziehern nahezu Abbau der Mehrleistungenzu erreichen. 
50% '-::- nämlim 456 Leh~er - ungeprüft sind, Da auch bei einer optimalen Lehrerversorgung 
das heißt, die in der Lehrer-Diimstzweigeord- auf ein gewisses Maß an Mehrleistungen nimt 
nung normier,ten Anstellungserfordernis~e nimt verzimtet werden kann, wurde bei derSmätzung 
voll erfüllen. Es handelt sim dabei zum Teil um des Nachholbedarfes nur von einem Abbau der 
Studenten, zum Teil um Künstler, die keinabge- Mehrleistungen im AUsmaß vOn 500/0 ausge-:: 
schlossenes Studium an einer Kunsthochsmule gangen. Es würde sich demnam ein zusätzlicher 
namweisen können, aber aum, um völlig fam- Bedarf von etwa 35 Lehrern ergeben. 

fremde Lehrer. Schließlidl ist zu berücksimtigen, daß derzeit 
Von den z~ständigen Smulbehörden wird s~it insgesamt 429 Womenstunden entfallen, da für 

langem auf diese' unbefriedigende' und pädago~ die Abhaltung des Unterrichtes auch keine unge­
gisch nicht vertretbare' Situation hingewiesen. Es prüften Lehr.erzur Verfügung stehen. Der daraus 
muß daher vor allem getrachtet werden, durm resultierende Namholbedarf ist mit etwa, 
geeignete Maßnahmen in absehbarer' Zeit 'die 20 l-ehrern zu beziffern. 
ungeprüften Lehrer durm vollqualifizierte Kunst.; Zusammenfassend ergibt sich somit ein Ge..; 
erzieher 'zu ers~tzen. . samtnachholbedarf von etwa 400 Lehrern und 

Von dem, 459 ungep~üften Lehrern w-erden unter Annahme einesdurchsmnittlichen jähr­
insgesamt,' 58,Ö~, Unterrichisstundenabgehalten: licheri Etsattbedarfes von zirka 4'50/0 ein liufert'" 
U.:IHer' Z1,!gr~J;ldilegun'g ei,~~r,' 23stüp<li'gen ,Le4r~ der Beda.rf von 40 bis 50 Lehrernprö Jahr.' 

v~rpfli~ttintwij~desiCh, son:j.#ejri, NJchholöEid.a,rf Aysbildungsstätten für Ku~~~~rziehe~ slpd cier~ 
YP'n2,5;i,~ehrern,ergeben.·D~esllich~immer zeit an 'der ;.A,kademie der biIdend~nKiinste in 
I?Q~li?i ~e~(~i~d,einenFep~er.mi( ~plt~~" ~~h,r~, Wier!:, an dei-'HoChschule fur: iinge,wandi:e Kunst 
verpfhmtung emzusetzen, wlrd der, tatsaChliChe in:' Wien; Uridän' der'FIocg.sml1Ie' für künst1erisch~ 
Namholbedarf, der sich aus derNotw'ehdi~k~i"t und lndüstti~lle;Gestali:üI1g:"i1t Lln;{eingerichtei; 
eirier"'sdtrittWeisen/Ablöse"'det:,t ungepl'üften ,"" ":",,' .. ;:~,:':";' ' "'," 
Lehrer 'erg'ibt~' 'et~as höhe'r :änzuSetzen ,sein:, Als:Il'Il: .zuge,,:der. "Prüfutig<ie~ ;':J>rol~ktes" ,der' ,Er~ 
Ri'chtwerf könnte "eirt Mittel ,zwischen :derK0pf", rimtuhg einer: Abteilung. iijr<Kunst~i'zieh.4ng ,am 

2 
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4 , ,1650 der Beilagen 

"Mozarteum" in Salzburg wurden überlegungen 
darüber angestellt, ob nicht die Zahl der Absol­
venten an den bereits bestehenden Ausbildungs­
stätten für Kunsterzieher durch entspremende 
Maßnahmen erhöht werden könnte. Die Unter­
suchungen ergaben, ·daß die Ausoildungskapazität 
der erwähnten Hochschulen künstlerischer Rich­
tung in' Wien unter den gegebenen räumlichen 
und personellen Bedingungen nicht erweitert 
werden kann, Eine Erhöhung der Hörerzahl 
würde somit einen zusätzlichen Bedarf an Raum 
und Pe~sonal hervorrufen. Der damit verbundene 
Kostenaufwand wäre nicht wesentlich geringer 
als die laufenden Kosten, die das . Salzburger 
Projekt verursachen, wird, zumal sich Land und 
St~dtSaizburg. an der Kosi:entragung beteiligen, 
währe'nd im Falle eines Ausbaues der Wiener 
Hochschulen der Bund den gesamten Aufwand 
allein zu tragen hätte. 

Für die Salzburger Lösung spricht vor allem, 
-daß eine Ausweitung ,der Ausbildungsmöglich­
keiten für Kunsterzieher in Wien aus regionalen 
und, organisatorischen Gründen nicht angestrebt 
werden sollte. An der Akademie der bildenden 
Künste sind bereits 40% aller Studierenden in 
den Studienrichtungen Bildnerische Erziehung 
bzw. Werkerziehung inskribiert, an der Hoch­
schule für angewandte Kunst in Wien sind es 
etwa 20%. 

An der Hochschule für künstlerische und 
industrielle Gestaltung in Linz waren im Winter­
semester 1974/75 in den erwähnten Studienrich­
tungen insgesamt 24 Studierende inskribiert, die 
Homschule hat allerdings erst am 1. Oktober 
.1973 ihren Betrieb aufgenommen, die Inskrip-
1:ionszahl ist daher noch wenig aussagekräftig. 

Schulen) sowie Textiles Gestalten und Werken 
(Lehramt an höheren Schulen) umfassen. 

Im Studienjahr 1975/76 soll der erste Studien­
abschnitt dieser 'drei Studienrichtungen einge~ 
richtet werden. Der zweite Studienabschnitt wird 
ab dem Wintersemester 1976/77 schrittweise auf­
zubauen sein. 

Auf Grund der beim Rektorat der Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst "Mozarteum" 
in Salzburg ,bereits eingelangten Meldungen von 
Interessenten ist damit zu rechnen, daß sich 
mehr als 50 Studierende um die Aufnahme be­
werben werden. Nach Abschluß der zweiten 
Ausbaustufe (zweiter Studienabschnitt) wird ein 
Gesamtstand von 80 bis 100 Hörern zu erw:arten 
sem. 

Im Begutachtungsverfahren Wurden von ver~ 
schiedenen Seiten (österreichische Hochschüler­
schaft, Verband des wissenschaftlichen Personals 
der österreichischenHochschulen, Hochschule für 
angewandte 'Kunst in' Wien) gegen das vor­
liegende Projekt folgende Einwände vorgebracht: 

Die hohen Kosten des Projektes seien nicht 
vertretbar; 
der Ausbau der bestehenden Ausbildungs­
stätten sei mit einem geringeren Kosten­
aufwand verbunden und daher einer Neu­
errichtung 'Vorzuziehen; 
der in den Erläuterungen angegebene Be­
darf an Kunsterziehern sei zu bezweifeln; 
der Standort sei ungünstig, da die Entfer­
nung von Linz rel!ltiv gering sei und daher 
d,as Einzugsgebiet für beide Hochschulen 
(MozarteumSalzburg - Kunsthochschule 
Linz) im wesentlichen das gleiche sei. 

'Untersuchungen haben gezeigt, daß für die Xhnlichen Einwänden begegnete schon ~einer-
Wahl einer Studienrichtung das Angebot an zeit der Errichtung der Kunsthochschule in Linz. 
Studienrichtungen an einer dem Wohnsitz des 
Studierenden nahegelegenen Hochschule, von 
nicht unwesentlicher Bedeutung ist. Aus diesem 
Grunde kann eine wirksame Förder~ng der Aus­
bildung vOn Kunsterziehern nur darin bestehen, 
zusätzliche Ausbildungsstätten in den Bundes­
'ländern einzurichten und damit der Notwendig­
keit einer Dezentralisierung der Ausbildungs­
'stätten Rechnung zu tragen. Nach der Hochschule 
für,künstlerisme und industriell~ Gestaltung in 
Linzsoll mit der Abteilung .für Kunsterziehung 
.ani ' ,,~o~arteum" in Salzb\!-rg das Programm der 
Ausbildungsstätten für: Kunsterzieher, zimämst 
,al>geschlpssen werden. 

,:,:,' rii~ Abteil~ng,fiir: 'K~~sterzieh~~g in,S~lzburg 
:soll ~ wie bereits erwähnt wurde-:-, die, im 
~undesgesetz über "geisteswissensma'ftliche" und 
,iia'ttihvis'senschaftliche 'StudlenriC:htung~n, ':BGBl., 
Nr. 3i6/1971, "vorgesehenen Studienrichtungen 
~ilclnerische 'Erziehung (Lehramt. ',' an ' höheren 
Sdiulen),:Werker:ziehung' (Lehramt'an höher.en 

Auch damals wurde vor allem ins Treffen ge­
führt, daß der angeblich weniger kostenauf­
w.endige Ausbau der bestehenden Bildungsstätten 
günstiger zu beurteilen sei als eine Neugründung. 

Im Falle des Salzburger Projektes trifft dies 
jedoch nicht zu. Ein Ausbau der Hochschulen in 
Wien und Linz wäre ohne umfangreiche An­
mietungen vol1 Räumlichkeiten nicht möglich, da 
die Hochschulen in räumlicher Hinsicht voll aus­
gelastet sind. Es ist, nicht. anzunehmen, daß der 
Mietaufwand in" Wien '. und Linz geringer wäre 
als in Salzburg,.zumal der MietZlils ·.Hit das 
Objekt Kaigasse 28-3Q i,nSalzburgeher. unter 
den .,üblichenKosten,· füf 's()lche Objekte 'liegt: 
Außerdem ist die räumliche Konfiguration des 
Objektes, für die' . Arbeit. mit: KUhsterziehern 
be~onders gün~tig. . 

" . 
Auch auf dem' Personalsektor·müßtebei einer 

Erweiterung ,der bestehenden Hochschulen ,eiM 
we,sentliche AufSt<>d(uri'g;'Vorgenommen ,w:erden; 
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Da im künstlerischen Einzelunterricht (Malerei, 
Graphik, Bildhauerei, Textiles Gestalten, Werk­
erziehung) die dem einzelnen Lehrerzumutbare 
Zahl von Studierenden naturgemäß ungleich 
geringer ist als inden theoretisch-wissenschaft-' 
lichen Fächern, mit', Vorlesungs~ und übungs­
betrieb wäre die Errichtung von Parallelklassen 
urierläßlich. Es könnte somit - zumindest im 
künstlerischen Bereich der Gesamtausbildung -
keine nennenswerte Einsparung im Personalauf­
wand erzielt werden. Auf dem Sektor des Ver­
waltungspersonals sind die d~rch das Salzburger 
Projekt verursachten Mehrkosten gleichfalls 
gering (zwei Posten). Würde man unter Verzicht 
auf das Salzburger Projekt einen Ausbau der 
bestehenden Hochschulen vornehmen, wäre auch 
in_ diesem Falle mit einer gewissen Vermehrung 
des' Verwaltungspersonals zu rechnen. 

Zur Kritik an der Be'darfserhebung ist zu be­
merken, daß der auf' Grund der Angaben der 
Landesschulräte und des Stadtschulrates für Wien 
ermittelte Bedarf an Lehrern ein' Be'darfs­
minimum darstellt. Es w~rde nicht übersehen, 
daß zahlreiche ungeprüfte Lehrer schon allein 
aus sozialen' Grü~den nicht gekündigt werden 
könnten. Es wurde auch in Rechnung gestellt, 
daß nicht alle überstunden abzubauen sein wer­
den, auch wenn eine ausreichende Zahl 'von ge­
prüften Lehrern zur Verfügung stünde. Ins­
besondere in ländlichen Gebieten sind der Mög­
lichkeit eines mobilen Einsatzes von Lehrern 
Grenzen gesetzt, da die einzelnen Schulen mit­
unter weit ~on einander entfernt sind. Es wurden 
die Mehrleistungen daher nur zu 50~/o bei der 
Bedarfsermittlung berricksichtigt. 

Dennoch ergibt sich ein Nachholbedarf von 
etwa 400 Kunsterziehern, und ein laufender jähr­
licher Ergänzungsbedarf von 40 bis 50 Lehrern. 

Wenn auch der Standort: der geplanten neuen 
Abteilung wegen der Nähe der Linzer Kunst­
hochschule niCht als optimal bezeichnet werden 
kann'- spricht für seine Wahl der Umstand, daß 
am Mozarteum bereits sämtliche Hochschulein­
richtungen (Rektorat, Quästur, Bibliothek) vor­
handen sind un'd, überdies die Philosophische 
Fakultät der Universität Salzburg die Möglich­
keit einer Vielzahl von Fächerkombinationen im 
Rahmen der Lehramtsstudien bietet. 
, 'Dem im Begutachtungsverfahren vorgebrach­
ten Argument, daß, 'der Einzugsbereich für beide 
Hochschulen im wesentlichen der gleiche sei, muß 
doch der: Umstand entgegengehalten werden, daß 
beim Rektorat des "Mozarteums" bereits jetzt 
mehr als 50 Interessentenmeldungen vorliegen. 
Würde - wie, im Begutachtungsverfahren be­
hauptet wurde - die Entfernung des Wohn-, 
ortes vom Hochschulortfür die Wahl der 
Studienrichtung von unwesentlicher Bedeutung 
sein - dann würden dieStudienwerber wohl an 
anderen Ausbildu~gsstätten inskribiert haben. 

Die projektierte Abteilung für Kunsterziehung 
am ,;Mozarteum" ist in erSter Linie für den Ein­
zu'gsbereich Vörarlberg, Tirol, Salzburg und 
weite Teile Kärntens vorgesehen, während die 
Hochschule für künstlerische und industrielle Ge:­
staltung in Linz vorwiegend für StUdierende aus 
Oberösterreich . und dem westlichen Teil Nieder­
österreichs in Betracht kommen wird. 

11. Besonderer Teil 

Zu den einzelnen Bestimmungen, wird be­
merkt: 

Zu Art. I: 

Gemäß § 7 Abs. 1 des Kunsthochschul-Organi­
sationsgesetzes, BGBl. Nr. 54/1970, ist die Ein­
teilung ,der Hochschulen in Abteilungen in den 
durch einfache Bundesgesetze zu erlassenden be­
sonderen Organisationsvorschriften näher zu 
regeln. 

Eine solche Regelung enthält für die Hoch­
schule für Musik und darstellende Kunst 
"Mozarteum" in Salzburg der § 3 der Kunst­
hochschulordnung, BGBl. Nr. 70/1971, in 
welchem die Abteilungen der Hochschule (mit 
Ausnahme der Sonderabteilung "ORFF-Institut") 
aufgezählt sind. Die neu zu errich·tende Abtei­
lung für Kunsterziehung wäre demnach als 
9. Abteilung anzuführen. 

Zu Art. 11 Z. 1 und 5: 

In den Beratungen über den ~orliegenden~ Ge­
setzentwud wurden auch überlegungen darüber 
angestellt, welches Gremium bis zur Konstituie­
rung des Abteilungskollegiums und damit, bis zu 
einem möglichen Zusammentritt de_s erweiter'ten 
Gesamtkollegiums für die Be~ufung von Hoch­
schulprofessoren und für di~ Bestellung v:on 
Lehrbeauftragten zuständig sein sollte: 

In dem zur Begutachtung ausgesendeten Ent­
wurf war eine andere Zusammensetzung des 
Berufungskollegiums vorgesehen gewesen. Dem 
Kollegium sollten angehören: 

a) der Rektor des "Mozarteums" als Vor­
sitzender; 

b) sechs weitere Hochschulprofessoren des 
, ,Mozarteums" ; 

G) je zwei Hodlschulprofessoren der Philo­
sophischen Fakultät der Universität Salz­
burg, der Akademie der bildenden, Künste 
in Wien, der Hochschule fürangewand~e 
Kunst in Wien und der HoChschule für 
künstlerische- und 'industrielle Gestaltung 
in Linz. 

Gegen diese Zusammensetzung des Ber'ufungs~ 
kollegiums wurden im Begutachtungsverfahren 
insbesondere von'der östetreidtischen Rektoren­
konfer_enz, vom Assistentenverband und von der 
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österreichischen Hochschülerschaft schwerwie­
gende Bedenken erhoben. Die ungerechtfertigt 
'starke Repräsentanz des "Mozarteums", das 
über wenige fachnahe Professoren verfügt, wurde 
ebenso wie das Fehlen von Vertretern des soge­
nannten akademischen Mittelbaues und der 
Studierenden im Berufungskollegium einer Kri­
tik unterzogen. 

Diesen berechtigten Einwänden wurde in der 
vorliegenden Neufassung des Art. II Z. 1 Rech­
nung getragen. 

Es wurde einerseits die Zahl der Vertreter der 
Hochschulprofessoren des "Mozarteums" von 
sechs 'auf zwei reduziert, anderseits wurde eine 
Vertretung des Mittelbaues und der Studieren­
den vorgesehen. Die Zusammensetzung des Be­
rufungskollegiumskommt nunmehr der Gliede­
rung der Gesamtkollegien der Kunsthochschulen 
gemäß § 20 des Kunsthochschul-Organisations­
gesetzes nahe. 

Der Anreg·ung der Hochschule für an gewandte 
Kunst in Wien, ausschließlich Hochschulprofes­
"Soren ,der Akademie der bildenden: Künste in 
Wien, der Hochschule für an gewand te ,Kunst in 
Wien und der Hochschule für künstlerische und 
industrielle Gestaltung in Linz in das Berufungs­
kollegium zu entsenden, konnte nicht gefolgt 
werden. ,Es erschien' unvertretbar; das "Mo­
zarteum", in dessen Rahmen die neue Äbteilung 
errichtet werden soll, von jeglicher Beteiligung 
an der Willensbildung auszuschließen. Außerdem 
wird mal), zumindest den Hochschulprofessoren 
für Bühnenbild . und Bühnenkostüm am 
"Mozarteum" Sachkompetenz in Angelegenhei­
ten ,der bildenden Kunst zusprechen ~üssen. 

Eine Herabsetzung der Zahl, der Vertreter der 
Hochschulprofessören der Kunsthochsch:ulen bild­
nerischer Richtung von zwei auf einen' Vertreter 
(wie dies vom Amt der Salzburger Landesregie­
rung vorgeschlagen wurde) konnte nicht in Be­
tracht gezogen werden, weil bei einer So gerin­
gen Zahl von Repräsentanten die wünschenswerte 
Vielfalt der Lehrmeinungen und, künstlerischer 
Richtungen im Berufungskollegium keine;falls 
mehr gesichert wäre. . . 

Die nunmehr vorgesehene Zusammensetzung 
des Berufungskollegiums bietet die Gewähr für 
eine ausgewogene Vertretung der Interessen der 
einzelnen Hochschulen ,und ihrer Angehörigen 
sowie für eine fachbezogene ~nd objektive Ar-
beit, dieses Organs. ' ," 

die Feststellung der Eignung der Lehrauftrags­
kandidaten. 

Weiters obliegt dem Berufungskollegium für 
die übergangszeit bis zur Könstituierung des 
Abteilungskollegiums der Abteilung Kunsterzie-: 
hung die Wahrnehmung einiger Angelegenheiten, 
die gemäß § 28 des Kunsthochschul-Organisa­
tionsgesetzes in den autonomen Wirkungsbereich 
des Abteilungskollegiums fallen. 

Zu Art. 11 Z. 2,3 und 6: 

Hier sind Bestimmungen enthalten, die das 
Verfahren der Bestellung und Einberufung des 
BerufungskoUegiums sowie der Willensbildung 
in diesem Gremium regeln. Die gesetzten 
Fristen sollen eine Beschleunigung des Verfahrens 
gewährleisten. 

Zu Art; 11 Z. 4: 

Diese Bestimmung wurde auf Anregung der 
Hochschule für Musik und darstellende Kunst 
"Mozarteum" in Salzburg aufgenommen. Da 'der 
Rektoratsdirektor den Vorsitzenden bei der 
Durchführung der Beschlüsse des Berufungskolle~ 
giums zu unterstützen, haben wird, erscheint es 
sinnvoll, ihn zu den Sitzungen des Gremiums 
ohne Stimmrecht beizuziehen. 

Zu Art. 11 Z. 7: 

Diese Bestimmung w.urde nach Abschluß des 
Begutachtungsverfahrens eingefügt.,' Sie erwies 
sich deshalb als notwendig, .weil die Regelung 
des § 19 Abs. 5 des Kunsthoch'schul-Organisa­
tionsgesetzes, wonach der Stellvertreter des 
Rektors, den Re~tor bei dessen Verhinderung zu 
vertreten hat, 'im Zusammenhang mit dem Be­
rufungskollegium nicht zweckmäßig wäre~ . 

Sofern eine Vertretung des Vorsitzenden er~ 
forderlich würde, könnte sie sinnvollerweise nur 
von einem Mitglied des Berufungskollegiums; das 
mit dem Verlauf un&" dem Ergebnis der bis zum 
Zeitpunkt der Verhinderung des Vorsitzenden 
geführten Verhandlungen vertraut ist, wahrge-
nommen werden. . . 

Da der Stellver:treter des Rektors . dem Be­
rufungskollegium nicht ,angehört, mußte eine 
vom . Kunsthochschul-Örga,nisationsgesetz. ab­
weichende Regelung. gett;offen, werden. 

Im Art. 11 Z. 5 ist der Zuständigkeitsbereich Zu Art. HZ. 8 bis i 0: 
des Berufungskollegiums umsChrieben .. ' Er um-, Unter den Z: ,8 und 9 diesesArtik~·ls.~ind 
faßt die Ausschreibung der für das Jahr 1975 Fristen für die WahLdes Abteilungsleiter~ u'nd 
vorgesehenen pienstposten yon Höchschulpro- . der Vertreter der fiochschulprofessorensöwie.des 
fessoren, ,di~. Ausschreibung der. erforderlichen sogenannten akademischen M~ttelbaues wie . auch 
Lehrau{trägetlnd die Durchführung des Seru: f~r die, Entsendlfng der Vertreter der Studieren~ 
fungsverfahrens. der, HochschulprQfessorensowie den gesetzt. , ' c ' 
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Die übergangsphasesoll- inöglichst kurz sein; Für de n Ver wal tun"g s die n s t 
sie soll jedenfalls nicht in das Sommersemester ein c-Posten 
1976 hineinreichen. 

Da in Salzhurg zunächst nur der erste Studien­
abschnitt der erwähnten Studienrichtungen ein­
gerichtet werdensöll und der größte Teil der 
Studierenden im' Wintersemester 1975/76 im 
ersten Semester inskribiert sein wird, war es not­
wendig, eine von den Bestimmungen der §§ 23 
Abs. 3 und 26 Abs. 7 des Kunsthochschul-Organi­
sationsgesetzes abweichende Sonderregelung zu 
treffen, 

Die Bestimmung der Z. 10 soll klarstellen, daß 
die Tätigkeit des Berufungskollegiums mit dem 
Zusammentritt des' Abteilungskollegiums endet. 
Ab diesem Zeitpunkt werden die Aufgaben des 
BerufungskolIegiums vom Abteilungskollegium 
bzw. vom erweiterten Gesamtkollegium nach den 
Bestimmungen des Kunsthochschul-Organisa­
tionsgesetzes wahrzunehmen sein. 

Zu Art. IH: 

Dieser Artikel enthält Bestimmungen über das 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes und die Vol1-

Entlohnung einschließlich 
Dienstgeberbeitrag " .. .- ... ' ...... '. 
Bezugserhöhung ... :- .... : ..... , . 
ein cl-Posten ' ,," ,., 

Entlohnung einschließlich 
Dienstgeberbeitrag ............. . 
Bezugserhöhung ..........•.... ~ , 

Es wird sich somit ab 1976 ein' 
jährlicher Personalaufwand von 
rund ......................... ;'.-' 
ergeben. 

Für das Jahr 1975 wird etwa ein 
Viertel dieses Betrages, d. s. rund. 
aufzuwenden sein, da der Studien-
betrieb erst imWinterseme-' 
ster 1975/76 aufgenommen werden 
wird. 

H. Sachaufwand 

A. L ehr a u ft r ~ g e 
Der Unterricht an der Abteilung . 

110.600 S 
10.000 S 

100.000 S 
10.000 S 

230.000 S 

1;880.000 S 

,470.000 S 

ziehungsklausel. 
. ' , Kunsterziehung wird ausschließlich 

Es.wurd~ ber~its ob.en ausgefü~1rt, daß der von Hochschulprofessoren . und 
Studlenbetneb~lt, Begmn des Wmtersemesters Lehrbeauftragten erteilt werden. 
1 ?75/76 - somit am 1. Oktober 1975 - be-' Unter Zugrundelegung der Studien­
gmnen soll. ordnung, BGBL Nr. 159/1974, wird 

Da das Berufungskollegium seine Tätigkeit zu sich für den ersten Studienabschnitt, 
einem früheren Zeitpunkt aufzunehmen: hat, war der im Studienjahr 1975/76 einge­
für die Bestimmungen des Art. II Z. 1 bis 7 ein richtet werden' soll, folgender Be-
früheres Inkrafttreten vorzusehen. 'dilrf an Lehraufträgen ergeben: 

"KOSTENBERECHNUNG 

Die Gesamtkosten des, Projektes gliedern: sich wie 
folgt: " " , 

I. Personalaufwand 

Für die Einrichtung der drei Studienrichtungen 
werderidrei bis vier Ordinariate erforderlich sein. 

Daraus ergibt sich folgender Jahresaufwand: 

G~ha.~t einschließlich, Dienstgeber-
beitrage ..... ' ................ . 
Bezugserhöhungen ............. . 
Pauschalierte Personalzulagen ... . 
Kollegiengeldabgeltung ......... . 

1,350.000 S 
135.000 S 
85.000 S 
80.000 S 

1,650.000 S 

Die erwähnten drei bis vier Ordinariate sind 
bereits im ersten Studienabschnitt erforderlich. 

Im Dienstpostenplan für das Jahr 1975 sind diese 
Ordinariate für das Salzburger Projekt bereits 
vorgesehen. 
Ferner sind vorzusehen: 

a) in d,er Studienrich~' 
tun g B i 1 'cl n e't i s ehe 
Erziehung 

, 139 Jahreswochenstunden .. 1,200.000 S 
b) i n de r S t u die nd c h­

tu n.g Wer k erz i e h u ng 
36 Jahreswochenstunden ... 300.000 S 

c) in der S t u die nr i c h-, 
tun g Tex t i 1 e s G e s t a 1- .' 
t e n und Werk e n , 
34 Jahreswodienstunden ... " 270.000 S 

Dienstgeberbeiträge ....... :. . . . ..' 350.000 S 
Reinunerations-erhöhung infolge der :, 
Bezugserhöhungen ........ 1... ... 180.000 S 
rund ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,300.000 S 
für 1975 wird etwa ein Viertel 
dieses Betrages, d. s. rund .... '. . 580.000 S 
aufzuwenden sein. 
Mit der Einrichtung des zweiten Studienabschnit­
tes wird frühestens im Studienjahr 1976/77 zu 
beginnen sein. 
Im Sachaufwand wird dadurch auf dem Sektor 
der Lehraufträge ein Mehrbedarf von insgesamt 
1,800.000 S jährlich eintreten. 
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B. Räumliche' Uut,erbringung 
Studienrichtungen 

cl' e r 4,000.000 S vorzusehen sein. Der Rest würde sich 
auf 1977 und 1978 verteilen. 

Die endgültige Unterbringung der drei Studien­
,richtu,ngen der Kunsterziehung ist im Neubau 
des Borromäus vorgesehen. Bis zur Fertig~ 
st'ellung dieses Bauvorhabens wird vom Bund für 
die Abteilung das Obj~kt J(aigasse 28-30 in 
Salzburg angemietet. Die Adaptierungskosten 
trägt Zur Gänze das Land Salzburg, das sich 
daiübe~ hin,aus auch verpflichtet hat, die vollen 
Mietkost;en für die Dauer von 18 Monaten ab 
Beginn des Mietverhältnisses zu übernehmen. 

C.E in r ich tu n g. 
Ausstattung 

und apparative 

Die Gesamtkostenfü.r Errichtung und appara­
tive Ausstattung werden sich nach dem der­
zeitigen Stand der Preise allf insgesamt 3,500.000 S 
belaufen. Hievon entfallen auf den ersten Stu­
dienabschnittnind 2,500.000 S. Der Restbetrag 
von 1,000.000 S wird für die Einrichtung des 
zweiten Studienabschnittes erforderlich sein. 

Da der erste Studien abschnitt - wie mehrfach 
erwähnt wurde - im Studienjahr 1975/76 einge­
richtet werden soll, würde auf die Budget jahre 
1975 und 1976 'ein Betrag VOn 2,500.000 S ent­
fallen. Für die vordringlichsten Anschaffungen 
müßten noch im Jahre 1975 500.000 S bereitge­
stellt werden. Für das Jahr 1976 werden 

D. S 0 n s t i g e Auf wen dun gen 

Für: Aufwendungen im Sinne des finanzgesetz­
lichen Ansatzes 1/14308, wird ein Betrag von 
700.000 S, zu präliminieren sein. Hievon entfallen 
auf die Miete des Objektes Kaigasse 28-30 jähr­
lich etwa 200.000 S. 

'Auf Grund des im Jahre 1952 abgeschlossenen 
privatrechtlichen Vertrages zwischen dem Bund 
einerseits und dem Land, und der Stadt Salzburg 
andererseits haben Land und Stadt je ein Sechstel 
des gesamten Gebarungsabganges der Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst "Mozarteum" 
in Salz burg dem Bund zu refundieren. 

'Im Hinblick auf § 2 des Finanz-Verfassungs­
gesetzes 1948, wonach der Bund und die übrigen 
Gebietskörperschaften den Aufwand, der sich aus 
der Besorgung ihrer Aufgaben ergibt, zu tragen 
haben, sofern die zuständige Gesetzgebung nichts 
anderes bestimmt, erscheint die im Jahre 1952 
getroffene v.ertragliche Regelung bedenklich. Es 
wird daher zu trachten sein, eine bundesgl!setz­
liche Regelung analog den Bestimmungen des § 3 
des Bundesgesetzes vom 9. Mai 1973" BGBI. 
Nr. 251, über die Errichtung der Hochschule 
für künstlerische und industrielle Gestaltung in 
Linz herbeizuführen. 

Zusammenfassende Darstellung des finanziellen 
Aufwandes 

(Bundes anteil) 

Jahr I' Pc;rsonalaufwand' 1 Sachaufwand insgesamt 

.-

1/14300 , 1/14303 Anlagen 1</14307 Auf- 1/1.4308 Auf-
'wendungen wendungen 

(Ges. Verpfl.) 

.' 
1975 

Okt.-Dez. 300.000 350.000 390.000 lOO.OOO 1,140.000 

1976 1,250.000 1,350.000 1,5'30.000 470.000 4,600.000 

1977 1,400.000 350.000 2,730.000 540.000 5,020.000 

1978 1,550.000 350.000 3,000.000 540.000 5,440.000 
" ' 

1979 1,700.000 60.000 3,300.000 600.000 5,660.000 
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Gegenüberstellung 

Bundesgesetz vom 3. Feber 1971, BGBI. Nr. 70, 
mit dem besondere Organisations vorschriften für 
die Kunsthochschulen erlassen werden (Kunst-

hochschulordnung) 

§ 3. Die Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst "Mozarteum" in Salzburg gliedert sich in 
folgende Abteilungen: 

1. Komposition, Musiktheorie und Dirigenten­
ausbildung; 

2. Tasteninstrumente; 
3. Streichinstrumente und andere Saiten-

instrumente; 
4. Blas- und Schlaginstrumente; 
5. Musikpädagogik; 
6. Kirchenmusik; 
7. Sologesang und musikdramatische Darstel­

lung; 
8. Darstellende Kunst (Schauspiel, Regie, Tanz, 

Bühnenbild, audiovisuelle Medien). 

Entwurf . eines Bundesgesetzes, .mit dem die 
·Kunsthochschulordnung geändert wird 

§ 3. Die Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst "Mozarteum" in Salzburg gliedert sich in 
folgende Abteilungen: 

1. Komposition, Musiktheorie und Dirigenten­
ausbildung; 

2. Tasteninstrumente; 
3. Streichinstrumente und andere: Saiten-

instrumente; 
4. Blas- und Schlaginstrumente; 
5. Musikpädagogik; 
6. Kirchenmusik; 
7. Sologesang und musikdramatische Darstel­

lung; 
8. Darstellende Kunst (Schauspiel, Regie, Tanz, 

Bühnenbild, audiovisuelle Medien); 

9. Kunsterziehung. 
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